
Nachdem wieder die Zeit gekommen ist und grössere Vereinsfeste in Gebäuden abgehalten 
werden, weisen wir vorsorglich auf den § 47 der Versammlungsstättenverordnung (VStättV) 
hin. Hierunter fallen z.B. auch unsere Hallenfeste bei den Feuerwehren. Diese Vorschrift 
lautet wie folgt: 
  

§ 47  
Vorübergehende Verwendung von Räumen 

  
"Sollen Veranstaltungen nach § 2 Abs. 1von mehr als 200 Besuchern nur 
vorübergehend in Räumen durchgeführt weren, die nicht als Versammlungsräume 
genehmigt sind oder nicht den Vorschriften dieser Verordnung entsprechen, ist dies 
der zuständigen Bauaufsichtsbehörde unter Angabe von Art, Ort, Zeitpunkt und Dauer 
der Veranstaltung sowie der voraussichtlichen Teilnehmerzahl rechtzeitig anzuzeigen. 
Die Bauaufsichtsbehörde bestätigt dem Betreiber oder Veranstalter den Eingang der 
Anzeige und teilt ihm mit, ob sie beabsichtigt, Maßnahmen nach Art. 54 Abs. 2 Satz 2 
BayBO zu treffen. Art. 73 Abs. 3 Satz 1 BayBO bleibt unberührt." 
  
  
Im Art. 54 Abs. 2 Satz 2 BayBO ist folgendes zu lesen: 
  
"Die Bauaufsichtsbehörden haben bei der Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung und 
Beseitigung sowie bei der Nutzung und Instandhaltung von Anlagen darüber zu wachen, 
dass die öffentlichen Vorschriften und die auf Grund dieser Vorschriften erlassenen 
Anordnungen eingehalten werden, soweit nicht andere Behörden zuständig sind. Sie können 
die Wahrnehmung dieser Aufgaben die erforderlichen Maßnahmen treffen; sie sind 
berechtigt, die Vorlage von Bescheinigungen von Prüfsachverständigen zu verlangen. 
Bauaufsichtliche Genehmigungen, Vorbescheide und sonstige Maßnahmen gelten gelten 
auch für und gegen die Rechtsnachfolger; das gilt auch für Personen, die ein Besitzrecht 
nach Erteilung einer bauaufsichtlichen Genehmigung, eines Vorbescheides oder nach Erlass 
einer bauaufsichtlichen Maßnahme erlangt haben. Die mit dem Vollzug dieses Gesetzes 
beauftragten Personen sind berechtigt, in Ausübung ihres Amtes Grundstücke und Anlagen 
einschließlich der Wohnungen zu betreten; das Grundrecht der Unverletzlichkeit der 
Wohnung (Art. 13 des Grundgesetzes, Art. 106 Abs. 3 der Verfassung) wird insoweit 
eingeschränkt." 
  
  
Ich bitte dies bei der Planung der Feste zu beachten! 
 
Wilfert 
Kreisbrandrat 
 


